
Kontaktdatenerfassung der Gottesdienstbesucher 
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Gottesdienst zu feiern. 

Zu Ihrem Schutz und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher 
Infektionsketten mit dem neuartigen Covid-19-Virus („Corona“) sind wir verpflichtet, Ihre 
Anwesenheit schriftlich zu dokumentieren (CoronaSchVO § 2a Absatz 1). Bitte tragen Sie 
daher auf diesem Zettel Ihre Kontaktdaten ein. Ihre Daten werden vier Wochen nach dem 
heutigen Gottesdienst vernichtet. 

Wir danken für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis! 

 

Kontaktdatenerfassung der Gottesdienstbesucher 
Kirche  

 
Datum und Uhrzeit:  

 
Name:  

 
Vorname:  

 
Ggf. weitere Personen aus 
Ihrem Haushalt: 
(Name / Vorname) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straße:  
 

Wohnort:  
 

Telefonnummer:  
 

 

Mit meiner Unterschrift willige ich in die Erfassung und mögliche Weitergabe meiner Daten 
ein. 
 
 
(Datum, Unterschrift) 
 

  

Die entsprechenden Datenschutzhinweise/Informationspflichten des Verantwortlichen nach § 15 des 
Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) können von Ihnen im Aushang eingesehen werden. 



 

Für alle Gottesdienste bitten wir folgende Punkte unbedingt einzuhalten: 

 

• Bitte beachten Sie: 
Wenn die maximale Belegungskapazität der jeweiligen Kirche erreicht ist, 
können keine weiteren Gottesdienstteilnehmer*innen mehr in die Kirche. 
Die maximale Belegungskapazität variiert je nachdem, wie viele Einzelpersonen 
bzw. Personen aus einem Haushalt am Gottesdienst teilnehmen. 
 

• Beim Betreten und Bewegen innerhalb der Kirche muss ein Mund-Nasenschutz 
getragen werden. An den Sitzplätzen kann der Mund-Nasenschutz 
abgenommen werden. Wir empfehlen allerdings ihn weiterhin an zu behalten. 
 

• Am Eingang der Kirche steht Desinfektionsmittel bereit. Alle 
Gottesdienstbesucher müssen sich vor Betreten der Kirche die Hände 
desinfizieren. 
 

• Es muss ein Mindestabstand von 1,50 Metern nach allen Seiten - auch beim 
Verlassen der Kirchenbank - eingehalten werden. 
 

• Nur Personen aus einem Haushalt dürfen direkt nebeneinander sitzen. 
Personen, die nicht in einem Haushalt leben, müssen zwei Plätze zum 
Sitznachbarn freilassen. So kann der Mindestabstand von 1,50 Metern 
eingehalten werden. 
 

• Bei Symptomen (z.B. Husten, Schnupfen, Fieber) bzw. bei Kontakt mit akut 
Covid19 infizierten ist ein Besuch des Gottesdienstes in keinem Fall möglich. 

 
 
Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Unterstützung und Mithilfe! 
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